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Auf ein Wort: Die Delegierten auf dem Deutschen Ärztetag müssen Augenmaß walten 
lassen! 
 
v. Lutz Barth (29.05.11) 
 
Nach der verabschiedeten Resolution kün-
digt nun der Präsident der ÄK Westfalen-
Lippe einen Antrag (vgl. dazu Ärztekam-
mer Westfalen-Lippe, Mitteilung v. 
24.05.11 >>> 
http://www.aekwl.de/index.php?id=123&t
x_ttnews[tt_news]=858&tx_ttnews[backPi
d]=117&cHash=5a557743b9 <<<)  an, mit 
dem der Vorstand der Bundesärztekammer 
aufgefordert werden soll, die Grundsätze 
der BÄK zur Sterbebegleitung zu über-
arbeiten.  
 
„Der Satz aus der Präambel ‚Die Mitwir-
kung des Arztes bei der Selbsttötung ist 
keine ärztliche Aufgabe.’ soll durch die 
Formulierung ‚Die Mitwirkung des Arztes 
bei der Selbsttötung ist keine ärztliche 
Aufgabe und widerspricht dem ärztlichen 
Ethos.’ ergänzt werden“, so die Ankündi-
gung in der o.a. PM. 
 
„Die Mitwirkung des Arztes bei der Selbst-
tötung widerspricht den ethischen 
Grundsätzen unseres ärztlichen Selbstver-
ständnisses“, sagt Kammerpräsident Dr. 
Theodor Windhorst selbstbewusst und – 
mit Verlaub – er vergisst hierbei zu erwäh-
nen, dass es sich zunächst um sein (!) per-
sönliches ärztliches Selbstverständnis han-
delt, dass nicht von allen Ärztinnen und 
Ärzten geteilt wird, mögen auch die Dele-
gierten aus dem Kammerbezirk Westfalen-
Lippe hinter ihrem Präsidenten stehen. 
 
Auch wenn es müßig erscheint, darf  zum 
wiederholten Mal auf die von der BÄK in 
Auftrag gegebene Umfrage verwiesen 
werden, nach der mehr als ein Drittel der 
befragten Ärztinnen und Ärzte für eine 
Liberalisierung eintreten. Dass nun Wind-
horst erneut meint, feststellen zu müssen, 
dass die ärztliche Mitwirkung „unserem“ 
(?) ärztlichen Selbstverständnis wider-
spricht, ist mehr als bedauerlich und do-

kumentiert letztlich, dass einige der Um-
frageergebnisse den Oberethikern in unse-
rem Lande nicht gelegen kamen. Mit aller 
Macht (!) wird nun versucht, einen arzt-
ethischen Konsens vorzuspiegeln, der so 
wahrlich nicht feststellbar ist und es zeigt 
sich einmal mehr, warum der kommende 
Deutsche Ärztetag gut beraten wäre, gene-
rell Abstand von einer Regelung zu neh-
men. 
 
Vielmehr ist und bleibt der Gesetzgeber 
gefordert, hier deutliche Zeichen zu setzen 
und sich der Beschlusslage des 66. Deut-
schen Juristentages zu erinnern. 
 
Es ist – abermals mit Verlaub – unerträg-
lich, mit welchem Sendungsbewusstsein 
Ärztefunktionäre ausgestattet sind, um die 
Gewissensentscheidung ihrer Kolleginnen 
und Kollegen vor dem Hintergrund eines 
nicht verbindlichen Arztethos zwangskol-
lektivieren zu wollen; eigentlich unglaub-
lich, aber dennoch wahr und der Außenste-
hende fragt sich, wie die freie Ärzteschaft 
hierauf zu reagieren gedenkt. 
 
Folgende pars pro toto aus dem Facharzt-
beschluss des BVerfG enthält Hinweise 
darauf, dass die BÄK und in erster Linie 
ihr folgend die Landesärztekammern gut 
beraten sind, sich bei derart einschneiden-
den Normen des Berufsrechts ein stückweit 
zurückzuhalten: 
 

„Art. 12 Abs. 1 GG gebietet nicht, 
daß Regelungen, die die Berufs-
freiheit beschränken, ausschließ-
lich durch den staatlichen Gesetz-
geber oder durch die vom Gesetz-
geber ermächtigte staatliche Exe-
kutive getroffen werden müssen. 
Vielmehr sind solche Regelungen 
innerhalb bestimmter Grenzen 
auch in Gestalt von Satzungen zu-
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lässig, die von einer mit Autono-
mie begabten Körperschaft erlas-
sen werden. 
 
1. Zur Zeit der angegriffenen Ent-
scheidungen lautete Art. 12 Abs. 1 
Satz 2 GG: "Die Berufsausübung 
kann durch Gesetz geregelt wer-
den". Die heutige Fassung, wonach 
Regelungen auch "auf Grund eines 
Gesetzes" zulässig sind, beruht auf 
dem Siebzehnten Gesetz zur Ergän-
zung des Grundgesetzes vom 24. 
Juni 1968 (BGBl. I S. 709). Diese 
Neufassung bedeutete indessen kei-
ne sachliche Änderung. Das Bun-
desverfassungsgericht hatte schon 
vorher Berufsregelungen auch 
durch nachkonstitutionelle, auf ge-
setzlicher Grundlage beruhende 
Verordnungen, also durch Gesetze 
in materiellem Sinn, für zulässig 
erachtet (BVerfGE 20, 283 [295]; 
21, 72; ebenso BVerwGE 21, 203). 
In gleicher Weise verfuhr die 
Staatspraxis, die vor dem Problem 
steht, daß sich einerseits der 
Schutzbereich des Art. 12 Abs. 1 
GG auf gewerbliche und berufliche 
Tätigkeiten jeder Art erstreckt, an-
dererseits der wachsende Umfang 
der in der modernen Industriege-
sellschaft notwendigen Berufsrege-
lungen es ausschließt, diese bis in 
die Einzelheiten dem Gesetzgeber 
vorzubehalten. Bei dieser Sachlage 
kann die Neufassung der Bestim-
mung nur eine das Ergebnis von 
Rechtsprechung und Staatspraxis 
übernehmende Klarstellung bedeu-
ten. Dies wird durch die Entste-
hungsgeschichte bestätigt (vgl. Be-
gründung des Änderungsantrags in 
der Sitzung des Unterausschusses 
des Rechtsausschusses des Bundes-
rats vom 12. April 1967; Stellung-
nahme des Bundesrats zum Entwurf 
der Bundesregierung, BRDrucks. 
162/67 Anl. S. 3; Schriftlicher Be-
richt des Rechtsausschusses des 

Bundestages, BTDrucks. V/2873 S. 
4). 
 
2. Satzungen sind Rechtsvorschrif-
ten, die von einer dem Staat einge-
ordneten juristischen Person des 
öffentlichen Rechts im Rahmen der 
ihr gesetzlich verliehenen Autono-
mie mit Wirksamkeit für die ihr an-
gehörigen und unterworfenen Per-
sonen erlassen werden (BVerfGE 
10, 20 [49 f.]).  
 
Die Verleihung von Satzungsau-
tonomie hat ihren guten Sinn dar-
in, gesellschaftliche Kräfte zu akti-
vieren, den entsprechenden gesell-
schaftlichen Gruppen die Rege-
lung solcher Angelegenheiten, die 
sie selbst betreffen und die sie in 
überschaubaren Bereichen am 
sachkundigsten beurteilen kön-
nen, eigenverantwortlich zu über-
lassen und dadurch den Abstand 
zwischen Normgeber und Norm-
adressat zu verringern.  
 
Zugleich wird der Gesetzgeber da-
von entlastet, sachliche und örtliche 
Verschiedenheiten berücksichtigen 
zu müssen, die für ihn oft schwer 
erkennbar sind und auf deren Ver-
änderungen er nicht rasch genug 
reagieren könnte. Das Bundesver-
fassungsgericht hat niemals in 
Zweifel gezogen, daß sich der Au-
tonomiegedanke sinnvoll in das 
System der grundgesetzlichen 
Ordnung einfügt (vgl. BVerfGE 1, 
91 [94]; 10, 89 [102 ff.]; 12, 319 
[321 ff.]; 15, 235 [240]). 
 
3. Die grundgesetzliche Ordnung 
setzt der Verleihung und Aus-
übung von Satzungsgewalt jedoch 
bestimmte Grenzen.  
 
Wo diese Grenze bei den verschie-
denen autonomen Körperschaften, 
Anstalten und Verbänden jeweils 
verläuft, bedarf keiner allgemeinen 
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Erörterung, da hier lediglich die 
Verleihung von Satzungsgewalt an 
Berufsverbände des öffentlichen 
Rechts in Frage steht, d. h. an Kör-
perschaften, in denen nur Angehö-
rige eines bestimmten Berufs Mit-
glieder sein können und deren 
Zweck es ist, die beruflichen Inte-
ressen der Mitglieder im weitesten 
Sinn zu fördern und ihre ord-
nungsmäßige Berufsausübung im 
Allgemeininteresse zu gewährleis-
ten. 
 
Aus Art. 80 Abs. 1 GG läßt sich ei-
ne solche Begrenzung nicht unmit-
telbar herleiten (vgl. BVerfGE 12, 
319 [325]; 19, 253 [267]; 21, 54 
[62]; 32, 346 [360 f.]).  
 
Denn es macht einen erheblichen 
Unterschied aus, ob der Gesetzge-
ber seine - der Materie nach prin-
zipiell unbeschränkte und allen 
Bürgern gegenüber wirksame - 
Normsetzungsbefugnis an eine Stel-
le der bürokratisch hierarchisch 
organisierten staatlichen Exekutive 
abgibt oder ob er innerhalb eines 
von vornherein durch Wesen und 
Aufgabenstellung der Körperschaft 
begrenzten Bereichs einen bestimm-
ten Kreis von Bürgern ermächtigt, 
durch demokratisch gebildete Or-
gane ihre eigenen Angelegenheiten 
zu regeln. Das Bedürfnis, eine 
Macht zu zügeln, die versucht sein 
könnte, praktisch-effiziente Rege-
lungen auf Kosten der Freiheit der 
Bürger durchzusetzen, ist, wie die 
geschichtliche Erfahrung bestätigt, 
im ersterwähnten Fall ungleich 
fühlbarer. Ihm trägt Art. 80 Abs. 1 
Satz 2 GG Rechnung; für eine Er-
weiterung des Geltungsbereichs der 
Bestimmung auf eine Rechtset-
zungsdelegation der hier vorliegen-
den Art gibt es keinen zulänglichen 
Grund. 
 

Trotzdem bleibt auch im Rahmen 
einer an sich zulässigen Autono-
miegewährung der Grundsatz be-
stehen, daß der Gesetzgeber sich 
seiner Rechtsetzungsbefugnis 
nicht völlig entäußern und seinen 
Einfluß auf den Inhalt der von den 
körperschaftlichen Organen zu er-
lassenden Normen nicht gänzlich 
preisgeben darf.  
 
Das folgt sowohl aus dem Prinzip 
des Rechtsstaats wie aus dem der 
Demokratie. Fordert das eine, die 
öffentliche Gewalt in allen ihren 
Äußerungen auch durch klare 
Kompetenzordnung und Funktio-
nentrennung rechtlich zu binden, so 
daß Machtmißbrauch verhütet und 
die Freiheit des Einzelnen gewahrt 
wird, so gebietet das andere, daß 
jede Ordnung eines Lebensbereichs 
durch Sätze objektiven Rechts auf 
eine Willensentschließung der vom 
Volke bestellten Gesetzgebungsor-
gane muß zurückgeführt werden 
können.  
 
Der Gesetzgeber darf seine vor-
nehmste Aufgabe nicht anderen 
Stellen innerhalb oder außerhalb 
der Staatsorganisation zu freier 
Verfügung überlassen. Das gilt be-
sonders, wenn der Akt der Auto-
nomieverleihung dem autonomen 
Verband nicht nur allgemein das 
Recht zu eigenverantwortlicher 
Wahrnehmung der übertragenen 
Aufgaben und zum Erlaß der er-
forderlichen Organisationsnormen 
einräumt, sondern ihn zugleich zu 
Eingriffen in den Grundrechtsbe-
reich ermächtigt.  
 
Dem staatlichen Gesetzgeber er-
wächst hier eine gesteigerte Ver-
antwortung: Der verstärkten Gel-
tungskraft der Grundrechte ent-
spricht die besondere Bedeutung 
aller Akte staatlicher Gewaltaus-
übung, welche die Verwirklichung 
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und Begrenzung von Grundrechten 
zum Gegenstand haben. Das 
Grundrecht der Berufsfreiheit im 
besonderen steht in engem Zu-
sammenhang mit der Entfaltung 
der Persönlichkeit, deren Freiheit 
und Würde nach der Ordnung des 
Grundgesetzes der oberste Rechts-
wert ist (vgl. BVerfGE 7, 377 [400 
ff.]; 13, 97 [104, 113]; 19, 330 
[336 f.]).  
 
Der Rang dieses Grundrechts ge-
bietet daher, daß die freie Selbst-
bestimmung des Einzelnen nur so 
weit eingeschränkt werden darf, 
wie es die Interessen der Allge-
meinheit erfordern. Die Berück-
sichtigung dieses Allgemeininteres-
ses entsprechend den Bedürfnissen 
des sozialen Rechtsstaats sicherzu-
stellen, ist der Zweck des Rege-
lungsvorbehalts in Art. 12 Abs. 1 
Satz 2 GG.  
 
Indem aber das Grundgesetz diese 
Regelungsbefugnis in die Form des 
Gesetzesvorbehalts kleidet, über-
trägt es in erster Linie dem Gesetz-
geber die Entscheidung darüber, 
welche Gemeinschaftsinteressen so 
gewichtig sind, daß das Freiheits-
recht des Einzelnen zurücktreten 
muß. Dieser Entscheidungspflicht 
kann sich der demokratische Ge-
setzgeber nicht beliebig entziehen. 
Vielmehr ist in einem Staatswesen, 
in dem das Volk die Staatsgewalt 
am unmittelbarsten durch das von 
ihm gewählte Parlament ausübt, 
vor allem dieses Parlament dazu 
berufen, im öffentlichen Willens-
bildungsprozeß unter Abwägung 
der verschiedenen, unter Umstän-
den widerstreitenden Interessen 
über die von der Verfassung of-
fengelassenen Fragen des Zu-
sammenlebens zu entscheiden.  
 
Der Staat erfüllt hier durch seine 
gesetzgebende Gewalt die Aufgabe, 

Hüter des Gemeinwohls gegenüber 
Gruppeninteressen zu sein. 
 
Andererseits würden die Prinzipien 
der Selbstverwaltung und der Au-
tonomie, die ebenfalls im demokra-
tischen Prinzip wurzeln und die 
dem freiheitlichen Charakter unse-
rer sozialen Ordnung entsprechen, 
nicht ernst genug genommen, wenn 
der Selbstgesetzgebung autonomer 
Körperschaften so starke Fesseln 
angelegt würden, daß ihr Grundge-
danke, die in den gesellschaftlichen 
Gruppen lebendigen Kräfte in eige-
ner Verantwortung zur Ordnung 
der sie besonders berührenden An-
gelegenheiten heranzuziehen und 
ihren Sachverstand für die Findung 
"richtigen" Rechts zu nutzen, nicht 
genügenden Spielraum fände.  
 
Deshalb kann es dem Gesetzgeber 
auch im Bereich berufsrechtlicher 
Regelungen nicht verwehrt sein, 
Berufsverbände mit Satzungsge-
walt auszustatten.  
 
Er muß dabei jedoch berücksichti-
gen, daß die Rechtsetzung durch 
Berufsverbände spezifische Gefah-
ren für die Betroffenen und für die 
Allgemeinheit mit sich bringen 
kann. Zum Nachteil der Berufsan-
fänger und Außenseiter kann sie ein 
Übergewicht von Verbandsorganen 
oder ein verengtes Standesdenken 
begünstigen, das notwendigen Ver-
änderungen und Auflockerungen 
festgefügter Berufsbilder hinderlich 
ist. Solchen Gefahren, die der Frei-
heit des Einzelnen durch die Macht 
gesellschaftlicher Gruppen drohen, 
vorzubeugen und die Interessen von 
Minderheiten und zugleich der All-
gemeinheit zu wahren, gehört mit 
zu den Funktionen des Gesetzes-
vorbehalts. 
 
Ob hiernach ein Berufsverband zu 
berufsregelnder Rechtsetzung er-
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mächtigt werden darf und welche 
Anforderungen im Einzelfall an die 
Ermächtigung zu stellen sind, hängt 
von der jeweiligen Intensität des 
Eingriffs ab. Die in der verfas-
sungsgerichtlichen Rechtsprechung 
entwickelte, am Grundsatz der Ver-
hältnismäßigkeit ausgerichtete Stu-
fentheorie (vgl. BVerfGE 7, 377 
[401 ff.]; 23, 50 [56]; 25, 1 [11 f.]) 
kann entsprechend herangezogen 
werden. Sie ergibt als leitendes 
Prinzip, daß Regelungen, die die 
Freiheit der Berufswahl und da-
durch sogar schutzwürdige Interes-
sen von Nichtmitgliedern (Berufs-
anwärtern) berühren, insofern also 
den Kreis "eigener" Angelegenhei-
ten überschreiten, vom Gesetzgeber 
selbst getroffen werden müssen; al-
lenfalls Einzelfragen fachlich-
technischen Charakters könnten in 
dem vom Gesetzgeber gezogenen 
Rahmen auch durch Satzungsrecht 
eines Berufsverbandes geregelt 
werden. Handelt es sich hingegen 
um Berufsregelungen, die ledig-
lich in die Freiheit der Berufsaus-
übung von Mitgliedern eines Ver-
bandes eingreifen, bestehen keine 
grundsätzlichen Bedenken dage-
gen, diesen Verband zur Normge-
bung zu ermächtigen.  
 
Aber auch hier muß das zulässige 
Maß des Eingriffs in den Grund-
rechtsbereich um so deutlicher in 
der gesetzlichen Ermächtigung be-
stimmt werden, je empfindlicher die 
freie berufliche Betätigung beein-
trächtigt, je intensiver eine auf 
Dauer angelegte Lebensentschei-
dung des Einzelnen und das Inte-
resse der Allgemeinheit an der Art 
und Weise der Tätigkeit berührt 
werden. Einschneidende, das Ge-
samtbild der beruflichen Betätigung 
wesentlich prägende Vorschriften 
über die Ausübung des Berufs sind 
auch hier dem Gesetzgeber zumin-

dest in den Grundzügen vorzube-
halten. 
 
Selbstverständlich ist, daß das vom 
Verband gesetzte Recht seinem 
materiellen Inhalt nach mit höher-
rangigem Recht, vor allem mit 
dem Grundgesetz, voll in Überein-
stimmung stehen muß.  
 
Für die Beachtung dieser Schranke 
der Satzungsautonomie sorgt auch 
die - als Rechtsaufsicht ausgestalte-
te - Staatsaufsicht sowie die 
Rechtsweggarantie des Art. 19 Abs. 
4 GG.“ 

 
Quelle: BVerfGE 33, 125 – Fach-
arzt; den Volltext der Entscheidung 
können Sie nachlesen unter DFR 
(zitiert nach: Deutschsprachiges 
Fallrecht (DFR), hrsgg. v. A. 
Tschentscher (Stand: 01.04.11)>>> 
http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv0
33125.html <<< (html) 
 
Die Hervorhebungen (Fettdruck) 
stammen v. Verf. Lutz Barth 

 
 
Auch wenn das BVerfG anderenorts den 
Hinweis v. Eberhard Schmid aufgenom-
men hat, wonach die Arzt-Patienten-
Beziehung weit mehr als nur eine „ juristi-
sche Vertragsbeziehung“ sei und ihn hier-
bei wie folgt zitiert: „Die Standesethik 
steht nicht isoliert neben dem Recht. Sie 
wirkt allenthalben und ständig in die 
rechtlichen Beziehungen des Arztes zum 
Patienten hinein. Was die Standesethik 
vom Arzte fordert, übernimmt das Recht 
weithin zugleich als rechtliche Pflicht. 
Weit mehr als sonst in den sozialen Be-
ziehungen des Menschen fließt im ärztli-
chen Berufsbereich das Ethische mit dem 
Rechtlichen zusammen“ (BVerfGE 52, 
131 – Arzthaftungsprozeß), folgt hieraus 
nicht, dass gleichsam über die ärztliche 
Berufsethik und damit eines durchaus 
zweifelhaften und verengten Standesden-
kens einiger weniger Funktionäre im Be-
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rufsrecht eine Verbotsnorm erlassen wer-
den darf, die mit höherrangigem Recht – 
namentlich hier den Grundrechten der Ärz-
teschaft – kollidiert. Das Verfassungsrecht 
ist gegenüber einer berufsspefischen Ethik 
und Moral „neutral“ und es übernimmt 
weder das „Arztethos“ noch moraltheolo-
gische Fundamentalpositionen etwa der 
katholischen Kirche als „Recht“, vermöge-
dessen dem Grundrechtsträger ethische 
bzw. moralische Pflichten auferlegt werden 
könnten.  
Insofern ist der springende Punkt in der 
aktuellen Debatte um die Mitwirkung des 
Arztes bei einem frei verantwortlichen 
Suizid darin zu erblicken, dass über die 
prinzipiell gewünschte Satzungsautonomie 
der Landesärztekammern in Gestalt öffent-
lich-rechtlicher Körperschaften derzeit von 
ihnen Gefahren ausgehen, da sie im Begriff 
sind, ggf. ein „moralisch und ethisch ver-
bindliches Zwangsdiktat“ zu verabschie-
den, dass in seinen Konsequenzen von ü-
berragender Bedeutung für den Grund-
rechtsschutz der Ärzte aber auch für die 
außenstehenden Dritten (sprich Patienten) 
ist. Diese Aufgabe kommt primär dem 
staatlichen Gesetzgeber zu, der seinerseits 
als Adressat der Grundrechte seiner Bürge-
rinnen und Bürger die verfassungsrechtli-
chen Wertentscheidungen zu beachten hat 
und nicht nach Belieben gleichsam Grund-
rechtsschranken generieren resp. Eingriffe 
vornehmen kann, zumal nicht solche, die 
ggf. als „moralisch und ethisch wün-
schenswert“ erachtet werden oder gar dem 
„C“ in einem Parteinamen besonders „ge-
recht zu werden scheinen“. 
 
Die BÄK und vor allem die Landesärzte-
kammern sind also aufgefordert, sich vor-
behaltlos zum Wertepluralismus zu beken-
nen und hierzu gehört freilich auch die 
Akzeptanz einer abweichenden individuel-
len ethischen Arztentscheidung, die nicht 
durch ein „Arztethos“ und einer darauf 
basierenden Verbotsnorm ad absurdum 
geführt werden darf. Eine solche Regelung 
würde die „Erfolgsgeschichte des Grund-
gesetzes“ einstweilen abrupt beenden, die 
sich letztlich durch ein Höchstmaß an Li-

beralität auszeichnet und zu recht davon 
ausgeht, dass die Gewissensfreiheit und 
allen voran das Selbstbestimmungsrecht 
höchstrangige Grundrechte darstellen, in 
die einzugreifen ein besonderes Augen-
merk für das verfassungsrechtlich Gebote-
ne erfordert und von daher einiges spricht, 
dass jedenfalls eine berufsspezifische Ethik 
nicht als Verfassungsrecht übernommen 
wird, sondern diese sich vielmehr an den 
Wertentscheidungen des neutralen (Verfas-
sungs-)Gesetzgebers in einer säkularen 
Gesellschaft zu orientieren hat und zwar 
ohne die Satzungsautonomie generell in 
Abrede stellen zu wollen. 
 
Mithin muss es also aus der Sicht der Ärz-
tekammern darauf ankommen, nach einer 
Regelung zu streben, die sich als verfas-
sungskonform erweist und im Übrigen 
auch die Entscheidung des staatlichen Ge-
setzgebers zur Kenntnis nimmt, wonach 
die Suizidbeihilfe straflos ist. Dass eine 
solche Norm zur ärztlichen Assistenz bei 
einem frei verantwortlichen Suizid mög-
lich ist, belegt die Debatte um den 
Schwangerschaftsabbruch und die berufs-
rechtliche Norm in § 14 Ä-MBO 
 
Was – so möchte ich nachfragen – spricht 
dagegen, an den Grundsätzen der BÄK zur 
ärztlichen Sterbebegleitung mit der jetzi-
gen Formulierung festzuhalten und im Be-
rufsrecht in § 16 Ä-MBO lediglich einen 
weiteren Satz einzufügen, der da lauten 
könnte: 
 
Ärztinnen und Ärzte sind weder verpflich-
tet noch können sie gezwungen werden, 
an einem Suizid der von ihnen betreuten 
Patienten mitzuwirken. 
 
Persönlich würde ich es allerdings begrü-
ßen, wenn die „Ethik als Wissenschaft“ 
sich der zentralen Frage zuwendet, ob im 
Zweifel nicht doch in der ärztlichen Sui-
zidbeihilfe ein „ethisches Gebot“ erblickt 
werden kann, dessen Befolgung allerdings 
von der Gewissensentscheidung der ein-
zelnen Ärztinnen und Ärzte abhängt, da 
insoweit der Wunsch eines Schwerster-
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krankten oder Sterbenden nicht zu einer 
„fremdbestimmten Entscheidung“ führen 
darf. 

 
In diesem Sinne wird nochmals an die De-
legierten des kommenden Deutschen Ärz-
tetages der Appell gerichtet, keine entspre-
chende Verbotsnorm zu verschieden, da es 
gilt, mit Blick auf die legitimen Interessen 
der schwersterkrankten und sterbenden 
Patienten nach einer Regelung zu streben, 
die die individuelle und höchst intime 
Arzt-Patienten-Beziehung respektiert, frei-
lich eingebunden in ein Regelungswerk mit 
einer entsprechenden Verfahrensordnung, 
die ausnahmslos vom staatlichen Gesetz-
geber einzufordern und nicht der Ärzte-
schaft als Profession zu überantworten ist. 

 
Der Verweis auf die Palliativmedizin indes 
ist zu kurz gegriffen, da jedenfalls in der 
palliativmedizinischen Sonderethik das 
Selbstbestimmungsrecht des Patienten 
nicht mit aller Konsequenz beachtet wird. 
Dies mag „nur“ insoweit toleriert werden, 
da sich hier eine Gruppe von engagierten 
Paternalisten zusammengefunden hat, die 
sich gleichsam auf eine kollektive Werthal-
tung und damit auf eine konsensfähige 
(kollektive) Gewissensentscheidung ver-
ständigen konnte, wie sich unschwer aus 
der Charta zur Betreuung schwerstkranker 
und sterbender Menschen ergibt. 

 
Lutz Barth 
 

 © IQB 2011 
>>> Impressum/Haftungsausschluss <<< Auch Palliativmediziner sind weder ver-

pflichtet noch können sie dazu gezwungen 
werden, an einem Suizid mitzuwirken; die 
Entscheidung darüber ist allerdings den 
Ärztinnen und Ärzten zu überlassen, so 
wie diese sich frei dazu entscheiden kön-
nen, die Charta zu unterzeichnen und sich 
nach außen hin an die verabschiedeten 
Grundsätze „zu binden“. 

Für Anregungen und Kritik ist der Verfas-
ser verbunden. 

>>> E-mail: webmaster@iqb-info.de 
>>> home: Zur Webpräsenz:  

http://www.iqb-info.de/ 
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